
Motion betreffend Ergänzung des §63 Polizeigesetz 07.5248.01 
 

 
In letzter Zeit mussten wir feststellen, dass gewisse Fehlverhalten privater Sicherheitsfirmen zu 
Unsicherheiten in der Bevölkerung geführt haben, insbesondere bei der Verkehrsregelung auf 
Strassen und Baustellen. Dies rührt insbesondere daher, dass für die Ausübung und Vergabe der 
Aufträge im öffentlichen Raum keine oder nur mangelhafte Kontrollen durchgeführt werden. Weiter 
werden die Angestellten in verschiedenen Firmen für ihre verantwortungsvollen Aufgaben weder 
aus- noch weitergebildet. 

Dadurch entsteht eine Gefahr für die Allgemeinheit und insbesondere auch für die Gesundheit der 
Arbeitnehmenden dieser Dienstleistungsbranche. Tatsächlich sind viele dieser weder 
gewerkschaftlich gebunden, noch unterstehen sie einem allgemein verbindlichen 
Gesamtarbeitsvertrag. Dies führt zu Verstössen gegen die Einsatz- und Arbeitszeitenregelung, 
Lohndumping usw. 

Die Unterzeichneten beauftragen den Regierungsrat, die entsprechende Ergänzung im 
Polizeigesetz zu erlassen. 
5 Die Bewilligung wird mit der Auflage erteilt, dass die vom Kanton anerkannten 
Qualitätsstandards, insbesondere der Branchen-GAV, eingehalten werden. Ausgenommen von 
dieser Auflage sind Tätigkeiten Privatdetektivin oder Privatdetektiv nach §62, Abs.1, Ziffer 3. 
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